
1 „'SALOMON' 
ist... im Verkehr je
denfalls weithin 
auch ah Eigenname 
und besonders als 
Name eines in der 
Bibel erwähnten 
und wegen seiner 
sprichwörtlichen 
"Weisheit' auch im 
Volksmund nicht 
ganz unpopulären 
Königs bekannt. 
Schon deshalb 

fehlt - ohne daß es 
auf die von der Be
klagten behauptete 
Verwendung des 
Namens 'SALO
MON'auch in an
deren Unterneh
mensbezeichnungen 
ankommt - der Be
zeichnung 'SALO
MON'gerade die 
charakteristische 
Einmaligkeit und 
Eigenart, die den 
Verkehr zwangsläu

fig allein an ihren 
Charakter als Kenn
zeichnung eines be
stimmten Unterneh
mens denken läßt. 
Zumal in einem 
von Skiartikeln so 
weit entfernten Wa
renbereich wie dem 
der Tabakerzeugnis
se liegt es nach der 
Lebenserfahrung 
nicht fern, daß selbst 
unter denen, die 
'SALOMON'als 
Skiartikelmarke 
kennen, nicht in er
ster Linie die Asso
ziation zu dieser 
Marke, sondern der 
Gedanke an SA¬

' LOMON als Na
me schlechthin oder 
insbesondere als Kö
nigsname geweckt 
wird" (BGH, Urt. 
v. 29.11.1990,1 
ZR 13/89, juris). 

SALOMON 

CAJUS + CAPRI = SALOMON 
Oder: Ende gut - alles gut? 

Seit Siemens und Nixdorf ihre 
Aktivitäten zusammengelegt ha
ben, stand für EDV-interessierte 
Juristen eine Frage offen: Was 
wird aus CAJUS (von Nixdorf) 
bzw. CAPRI (von Siemens)? 
Das waren bekanntlich die Lö
sungen der beiden Firmen für 
den Computer-Arbeitsplatz (da
her das „CA") in der Justiz. Nun 
gibt es kein Akronym mehr, 
sondern einen wirklichen Na
men: „SALOMON" - zum er
stenmal präsentiert bei der Saar-
brücker GI-Tagung 1991 zur 
EDV am Richterarbeitsplatz. Ist 
„SALOMON" eine salomoni
sche Lösung? 
Als erstes fällt auf, daß SALO
M O N vom Spektrum der unter
stützten Berufstätigkeiten her 
breiter angelegt ist als CAJUS 
und CAPRI. Die neue Lösung 
zielt (so Siemens-Nixdorf) auf 
„die Unterstützung der täglichen 
Arbeit für Richter, Staatsanwälte, 
Rechtspfleger, Kostenbeamte, 
auch für Rechtsanwälte, Verwal
tungsjuristen und andere wis
senschaftlich arbeitende Perso
nen". 
SALOMON präsentiert sich als 
Paket (für MS-DOS 4.01), beste
hend aus den Programmen 
- Windows 3.0, 
- ComfoDesk 2.0, 
- Fundus 1.0, 
- Ful/Text 4.5, 
- Word 5.0. 
Mit Windows und ComfoDesk 
setzt Siemens-Nixdorf auf eine 
graphisch orientierte Benutzero
berfläche: Auf dem Bildschirm 
wird optisch in Gestalt von (üb
rigens frei gestaltbaren) Symbo
len der Arbeitsplatz „abgebil
det", an den der Jurist gewöhnt 
ist. Da stehen „Schränke" (gege
benenfalls mit Schlössern), es 
gibt - wenn gewünscht - „Schu
bladen", man wirft überholte 
Texte in den „Papierkorb" usw. 
Unumstritten ist, daß derartige 
Visualisierungen dem Anfänger 
hilfreich sind. Ob auch der Ex
perte auf Dauer damit zufrieden 
sein kann, ist umstritten. 
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Auf dem Weg über Windows 
soll auch ein Problem gelöst 
werden, das für jeden integrier
ten Arbeitsplatz essentiell ist: 
Der Datenaustausch zwischen 
den einzelnen Anwendungen. 
Indessen gilt es hier zu unter
scheiden: Texte über das „Clip
board" auszutauschen, bereitet 
unter Windows keine prinzipiel
len Schwierigkeiten. Wenn es je
doch um den Austausch struktu
rierter Daten geht (und schon 
eine Adresse ist ein solches „Da
tum"), bedarf es erstens einer 
„echten" Windows-Anwendung 
(und nicht nur eines unter Win
dows laufenden Programms) 
und zweitens spezieller Pro
grammieranstrengungen, um 
den Weg der strukturierten Da
ten von Anwendung zu Anwen
dung sicherzustellen. 
FUNDUS, eine Entwicklung 
von Robert Suermann (Richter 
am OLG Oldenburg), für die 
die Rechte mittlerweile bei Sie
mens liegen, hat den Praxistest 
im Gerichtsalltag bereits bestan
den. Insofern ist es zu begrü
ßen, daß dieses Programm sei
nen Weg in eine Industrie-Lö
sung gefunden hat. Was den In
tegrationsaspekt angeht, ist aller
dings zu berücksichtigen, daß 
FUNDUS nicht als Windows-
Anwendung programmiert ist, 
sondern als eine (auch unter 
Windows lauffähige) DOS-An
wendung. Das bedeutet, daß ein 
Datenaustausch mit anderen 
Programmen ohne Zusatzbemü
hungen „nur" als Text über Ex-
portVImport-Funktionen von
statten gehen kann. Das direkte 
Weiterreichen einer Struktur (et
wa der eines Urteilsdatensatzes) 
an andere Windows-Applikatio
nen ist standardmäßig nicht 
möglich. 
Aus dem CAJUS-Konzept 
stammt das Völltextretrieval-Pro-
gramm Ful/Text. Ful/Text ist in 
juristischen Arbeitsumgebungen 
nicht unbekannt. So arbeitet et
wa die CELEX-CD-ROM des 
englischen Anbieters JUSTIS 

damit (vgl. Fanning, jur-pc 
1990, 58Iff). Gekoppelt ist Ful/ 
Text in „SALOMON" - das war 
auch bei CAJUS so -mit dem 
Textverarbeitungsprogramm 
Word (vgl. zu dieser Verbindung 
im Detail Jürgens, jur-pc 1990, 
436ff). Allerdings kündigt Sie
mens-Nixdorf auch die Einbin
dung anderer Textverarbeitungs
systeme an. 
Alles bisher Beschriebene ist auf 
einem einzelnen PC isoliert rea
lisierbar. Das Capri-„Erbe" er
gänzt den so konzipierten Ein
zelarbeitsplatz um Schnittstellen 
zu SIJUS-Anwendungen. Auf 
diese Weise steht der Geschäfts
stellenrechner im Mittelpunkt 
einer Netzidee, die mit diesem 
Zentralrechner lokale PC-Ar
beitsplätze verbindet. An diesen 
Einzelplätzen befinden sich 
dann Hilfsmittel, die - wie CD-
Laufwerke oder OCR-Statio-
nen - zum notwendigen Um
feld EDV-gestützter juristischer 
Arbeit gehören. 
Die Weisheit des Richterkönigs 
Salomo bestand darin, daß er 
das Teilen dort verhinderte, wo 
es nicht angezeigt war. Das 
EDV-Konzept „SALOMON" ist 
getreu dieser Philosophie ver
bindend angelegt. Es führt im 
Grunde alle Elemente aus CA
JUS und CAPRI so zusammen, 
daß eine Synthese zweier bisher 
disparat präsentierter Architektu
ren entsteht. Die in diesem Ent
wurf angelegten Chancen sind 
groß. Und doch: Mußte man 
den Namen des Königs Salomo 
in Anspruch nehmen? Salomo
nische Gerechtigkeit liegt auf ei
ner anderen Ebene als instru
mentale Architekturen. Darauf 
sollten auch Bezeichnungen 
Rücksicht nehmen. Und wen 
diese Erwägung nicht überzeugt: 
Ob „SALOMON" nach der 
„SALOMON"-Entscheidung des 
BGH 1 als Warenzeichen klug 
gewählt ist? 
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